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Einbau eines Aufzuges in der Sekundarschule Standort II 
-Durchführungsbeschluss- 
 
 

Um dem Grundsatz der Barrierefreiheit im Standort II der Sekundarschule an der Johann-
Hinrich-Wichern-Straße bereits frühzeitig Genüge zu tun ist es erforderlich, aufgrund des 
Wechsels eines Schülers mit Elektrorollstuhl vom Standort I zu Standort II die Angelegenheit 
dahingehend aufzugreifen, dass der Einbau einer Aufzuganlage erforderlich wird. 
 
Im Haushaltsplan 2017 stehen unter Investitionen Produkt 01.10.03 –Baumaßnahmen- zum 
Einbau eines Aufzuges Sekundarschule Standort II 95.000,00 € zur Verfügung. 
 
Nach Rücksprache mit dem Ingenieurbüro Harkötter und Sahlmann, Emsdetten, ist mitgeteilt 
worden, dass im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel die Umsetzung der 
Maßnahme noch in 2017 möglich ist. Die genaue Umsetzung hängt jedoch von der Lieferzeit 
des Aufzuges ab. Die Planung und Ausschreibung kann jedoch kurzfristig erfolgen. 
 
Um nunmehr die Maßnahme kurzfristig in Auftrag geben zu können, ist ein entsprechender 
Durchführungsbeschluss erforderlich. 
 
Zuständig für die Beschlussfassung ist der Infrastrukturausschuss.  
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
  
„Gem. Ziffer 2.2.3 des Beschlusses des Rates der Stadt Sassenberg vom 16.12.2004 wird 
der Einbau eines Aufzuges in der Sekundarschule Standort II an der Johann-Hinrich-
Wichern-Straße in der Durchführung beschlossen. Die Finanzierung ist im Rahmen des 
Haushaltsplanes unter Investitionen Produkt 01.10.03 –Baumaßnahmen- mit 95.000,00 € 
gesichert.“ 
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